
- 2 -


Nebenfach Öffentliches Recht für Bachelorstudierende der Philosophischen Fakultäten und insbesondere der Politikwissenschaft
beschlossen vom Fachbereichsrat der Juristischen Fakultät der Universität Regensburg
am 5.7.2006
I. Grundstudium

	Kursart
	Titel der Veranstaltung
	Pflicht (P) oder Wahl​pflicht (W)
	SWS
	LP
	Prüf​ung

	VL
	Staatsorganisationsrecht
	P
	4
	8
	m. o. K.

	Konversations​übung
	Staatsorganisationsrecht
	P
	2
	4
	m. o. K.

	VL
	Grundrechte
	P
	4
	8
	m. o. K.

	Konversations​übung
	Grundrechte
	P
	2
	4
	m. o. K.

	Übung
	im Öffentlichen Recht für Anfänger
	P
	2
	6
	1 K. + 1 HA

	
	
	
	
	
	

	insgesamt
	
	
	14
	30
	


II. Hauptstudium

	Kursart
	Titel der Veranstaltung
	Pflicht (P) oder Wahl​pflicht (W)
	SWS
	LP
	Prüfung

	VL
	Allgemeines Verwaltungsrecht und Verwaltungsprozessrecht I
	P
	4
	8
	m. o. K.

	VL
	Allgemeines Verwaltungsrecht und Verwaltungsprozessrecht II
	W
	2
	4
	m. o. K.

	VL
	Polizei- und Sicherheitsrecht
	W
	2
	4
	Klausur

	VL
	Baurecht
	W
	2
	4
	Klausur

	VL
	Kommunalrecht
	W
	2
	4
	Klausur

	VL
	Europarecht
	W
	2
	4
	m. o. K.

	VL
	Politische Philosophie
	W
	2
	4
	m. o. K.

	VL
	Sozialrecht I
	W
	2
	4
	m. o. K.

	VL
	Verwaltungsrecht der Informationsgesellschaft
	W
	2
	4
	m. o. K.

	VL
	Völkerrecht der Informationsgesellschaft
	W
	2
	4
	m. o. K.

	VL
	andere juristische Vorlesungen mit öffentlich-rechtlichem Bezug
	W
	2
	4
	m. o. K.

	Seminar
	aus dem Bereich des öffentlichen Rechts
	W
	2
	8
	Seminar​arbeit + Referat + Mitarb.

	
	
	
	
	
	

	insgesamt
	
	
	8 bis 10 aus  26 mögli​chen
	20 aus 56 mög​lichen
	


Erläuterungen:

Hinsichtlich der Leistungspunkte (LP = ECTS credits) gilt im Grundsatz: 1 SWS = 2 LP. Das entspricht sowohl unserer ECTS/ERASMUS-Praxis als auch der Praxis der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät. Für Übung und Seminar werden zusätzliche LP angesetzt, die den erhöhten Arbeitsaufwand widerspiegeln.

Das Grundstudium enthält ein reines Pflichtprogramm und entspricht dem Grundstudium des Nebenfachs im bisherigen, auslaufenden Magisterstudiengang. Allerdings müssen nun alle Lehrveranstaltungen mit einer Prüfung abgeschlossen werden. Dabei kann es sich je nach Wahl der Dozenten um eine mündliche Prüfung oder um eine Klausur handeln (in der entsprechenden Tabellenspalte: m. o. K. = mündlich oder Klausur).

Das Hauptstudium kann hingegen viel freier gestaltet werden als bisher. Pflicht ist lediglich die Grundvorlesung im Allgemeinen Verwaltungsrecht und Verwaltungsprozessrecht. Um die Zahl von 20 Leistungspunkten zu erreichen, müssen daneben drei weitere, zweistündige Vorlesungen belegt werden, wobei zwei dieser Vorlesungen durch ein Seminar ersetzt werden können. Soweit in den Vorlesungen Abschlussklausuren für die Fortgeschrittenenübung im Studiengang Rechtswissenschaft angeboten werden, müssen diese Klausuren mitgeschrieben werden. Anderenfalls gilt wie im Grundstudium „m. o. K.“. Seminarleistung ist eine schriftliche Seminararbeit, der mündliche Vortrag und die Mitarbeit in den Seminarstunden.
